
4,9 Milliarden nicht verbucht

„Besserer Opferschutz”„Besserer Opferschutz”

Unionhilfswerk-Stiftung
ins Leben gerufen

Seite  6

Auf seiner Sitzung am 14. Septem-
ber 2000 beriet der UHW-Landes-
vorstand Berlin e.V. über die Grün-
dung einer UHW-Stiftung und gab
die Empfehlung, die dafür erforder-
lichen Modalitäten zu prüfen. Nach
entsprechenden Vorarbeiten fassten
Landesvorstand und Gesellschafter
am 5. März diesen Jahres die not-
wendigen Beschlüsse über das
Stiftungskapital. Nach Eintragung
der Satzung mit Datum vom 22.
Juli 2003 erfolgte schließlich am 30.
Juli 2003 die Anerkennung unter
dem Namen „Unionhilfswerk-Stif-
tung” durch die Senatsverwaltung
für Justiz. Offiziell wird die rechts-
fähige Stiftung des bürgerlichen
Rechts am 1. Januar 2004 ihre Ar-
beit aufnehmen. Die
Unionhilfswerk-Stiftung wird aus-
schließlich und unmittelbar ge-
meinnützige und mildtätige Zwek-
ke im Sinne des Abschnitts „Steu-
erbegünstigte Zwecke” der Ab-
gabenordnung verfolgen.
Der Errichtung der Stiftung lag die
Überlegung zugrunde, dass die da-
mit verbundenen Ziele, also ethi-
sche Aspekte, ihr ein hohes Anse-
hen in der Bürgergesellschaft verlei-

hen. Denn Stiftungen sind selbst-
los tätig und verfolgen in erster Li-
nie eigenwirtschaftliche Zwecke.
So heißt es in der Satzung der
„UHW-Stiftung”, dass es Sinn und
Zweck ist, „aus christlicher Verant-
wortung soziale Hilfen zu leisten
durch Förderung der öffentlichen
Gesundheitshilfe und –pflege, Ju-
gend- und Familienhilfe und –pfle-
ge, Behinderten- und Seniorenhilfe
und       –pflege
sowie die Unter-
stützung hilfebe-
dürftiger Perso-
nen im Sinne
von § 53 der Ab-
gabenordnung.”
Dazu gehören
„neben der
Einzelfallhilfe
die Unterstützung von ambulanten
und stationären Diensten und Ein-
richtungen in den genannten
Förderbereichen sowie von Maß-
nahmen der Fort- und Weiterbil-
dung in beruflicher und gesell-
schaftlicher bzw. gesellschaftspoliti-
scher Hinsicht.”
Zustiftungen zum Stiftungs-
vermögen sind jederzeit zulässig

und können vom Zuwendungs-
geber einem bestimmten Zweck-
bereich oder einzelnen Zielen und
Aufgaben im Rahmen des Stiftungs-
zweckes zugeordnet werden. Das
fördert zugleich die Bindung jener
Person an die Stiftung und stärkt ihr
stifterisches Engagement. Die Stif-
tung obliegt dabei der Staatsaufsicht
Berlins gemäß den Vorschriften des
Berliner Stiftungsgesetzes. Ansprü-

che aus Zuteilung
von Stiftungs-
mitteln bestehen
allerdings nicht.
Während der Vor-
stand für die Ge-
schäfts führung
verantwortlich ist
und für die Aus-
führung der Be-

schlüsse des Stiftungsbeirates sowie
für die ordnungsgemäße Verwal-
tung des Stiftungsvermögens Sorge
träg, wacht der Stiftungsbeirat über
die Einhaltung der satzungsgemä-
ßen Zwecke und berät den Vorstand
insbesondere bei der Verwendung
der Stiftungsmittel.
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Unter allen Einsendern
mit dem richtigen

Lösungswort verlosen
wir:

150 persönliche Visi-
tenkarten

Die CDU-Bundestagsabgeordnete
und Vorsitzende der Frauen-Union
in Berlin, Edeltraut Töpfer, hat den
von der CDU/CSU Bundestags-
fraktion einge-
brachten Gesetz-
entwurf zur Stär-
kung der Rechte
der Opfer im
Strafprozess be-
g r ü ß t .
Die Strafpro-
zessordnung sol-
le danach unter
anderem gewähr-
leisten, dass
weibliche Opfer
von Gewalt-
straftaten verlangen können, von ei-
ner Frau untersucht zu werden.
Minderjährige Opfer sollten außer-

halb des Gerichtssaals von dem Vor-
sitzenden Richter vernommen wer-
den können. Hierdurch soll den
Kindern die persönliche Begegnung

mit dem Täter er-
spart bleiben. Die
Vernehmung solle
in diesen Fällen in
den Gerichtssaal
übertragen wer-
den. Die Opfer
von Straftaten, so
T ö p f e r ,
sollten außerdem
Rechte erhalten,
wie sie auch ande-
re Verfahrens-
beteiligte haben.

Auch die Mög-lichkeiten einer ma-
teriellen Wiedergutmachung
müssten verbessert werden.

F I N A N Z - C H A O S

T Ö P F E R :

Finanzchaos und schwere hand-
werkliche Fehler zeichnen die Po-
litik des SPD/PDS-Senats der
letzten zwei Jahre. Sparen für alle?
Bei der Regierung selbst Fehlan-
zeige. Beispiele: Der Rechnungs-
hof hat schwerwiegende Mängel
festgestellt. Die Haushalts- und
Vermögensrechnung für das Jahr
2001 ist unvollständig und falsch.
Sarrazins Senatsverwaltung für Fi-
nanzen konnte Abweichungen in
einer Höhe von insgesamt 2,2
Mrd. Euro nicht erklären. Es
herrscht Chaos. Etwa 4,9 Mrd.
Euro im Jahr 2002 wurden nicht
verbucht. Schlamperei! Jeder Ge-
schäftsführer eines Unternehmens
stände längst vor dem Richter.
Die Brieftasche der Bürger ist
SPD und PDS näher als die eige-
ne Kasse. Auch der vorliegende
Haushalt für 2004 und 2005 ist

völlig unseriös. Die Folgen der
Tarifvereinbarungen wurden
nicht berücksichtigt. Der Stellen-
pool für Mitarbeiter des öffentli-
chen Dienstes wurde veran-
schlagt, obwohl das Konzept im
Abgeordnetenhaus durchgefallen
ist. Das Facility-Management
wurde eingerechnet, ohne dass ein
Konzept vorliegt. Der Verbleib
von allein 60 Mio. Euro hierfür
konnte bisher nicht geklärt wer-
den. Und das Opernkonzept ist
ebenfalls bis heute nicht ausgego-
ren. Und, und, und. Wowereit
und Sarrazin haben ihre Verwal-
tung nicht im Griff, sie ist völlig
desorganisiert. Dieser Senat be-
treibt eine Politik der verbrann-
ten Erde. Wowereit & Co. steu-
ern Berlin geradewegs und ganz
bewusst auf einen finanzpoliti-
schen Super-GAU. (mw)


